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DIE RECHNUNG MUSS STIMMEN!

Die Stadt Zürich hat auf den 1. Ja¬

nuar 1993 FÜR DIE GEMEINNÜTZIGEN

Wohnbauträger auf Stadtgebiet

ein neues Rechnungsreglement er-

ranz tschopp LASSEN. Den entsprechenden Be-
äiter des Büros für

l/ohnbauförderung STIMMUNGEN SIND GEGEN HUNDERT
der Stadt Zürich

baugenossenschaften, stiftungen

und vereine mit über 30000 woh¬

nungen unterstellt, die seit ihrem

Bestehen in irgendeiner Form städ¬

tische Unterstützungsleistungen

erhalten und sich im Gegenzug

dazu für die einhaltung von städti¬

SCHEN Richtlinien für das Rech¬

nungswesen und die Betriebsführung

VERPFLICHTET HABEN.

Schon im Jahre 1930 ist die Stadt Zürich erstmals mit dem
Erlass eines Rechnungsreglementes «gesetzgeberisch» tätig
geworden.
Den eigentlichen Anstoss für das am 8. März 1930 vom
Stadtrat beschlossene und insgesamt 43 Artikel umfassende

«Reglement über die Aufstellung und Vorlage der Rechnungen

und Bilanzen von Baugenossenschaften, die von der
Stadt Zürich unterstützt werden», bildete das festgestellte

Ungenügen im Rechnungswesen der Baugenossenschaften
und die damit zusammenhängende Sorge, «dass die von der
Stadt geliehenen, in Genossenschaftsanteilen angelegten
oder ä fonds perdu verabreichten Gelder nicht durch eine

unrichtige Finanzgebarung der Baugenossenschaften ihrer

Zweckbestimmung entfremdet werden».

Seither wurden die damaligen Bestimmungen über
Revisionen vom 4. Februar 1949, 11. Dezember 1964 und
1. Dezember 1972 teilweise geändert. Betroffen wurden die

Bestimmungen über die Entschädigungen der

Genossenschaftsorgane sowie jene über die Rechnungsprüfung. Das

bisherige Reglement trug somit praktisch die unveränderten

Züge des Reglements vom 8. März 1930.

Notabene waren die Baugenossenschaften bis zur
Reglementsrevision von 1964 davon dispensiert, eine eigene
Kontrollstelle zu führen. Bis dahin lag die Rechnungsprüfungskompetenz

ausschliesslich beim Finanzinspektorat der

Stadt, dem es freigestellt war, «die Prüfungen im Domizil
der Genossenschaften oder in seinen Amtsräumen
auszuüben».

DIE MÄNGEL DER BISHERIGEN REGELUNG

Dem Rechnungsreglement soll nicht nur der
Charakter eines behördlichen Erlasses zukommen. Etwa die

Hälfte aller ihm unterstellten Wohnbauträger werden

nebenamtlich und nicht professionell geleitet. Für diese hat

das Reglement ebenso die Bedeutung eines Leitfadens für
das betriebswirtschaftliche Handeln ganz allgemein wie für
die Rechnungsablage im besonderen. Das alte Reglement
vermochte aber gerade der zweitgenannten Anforderung
nicht mehr zu genügen.
Der Totalrevision des Rechnungsreglementes wurden dann

folgende Ziele vorgegeben:
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• Neugliederung und Straffung der Bestimmungen;
• Anpassung der Buchführungs- und Bilanzvorschriften an

die Gegebenheiten des modernen Rechnungswesens;

• Stärkung der Wohnbauträger über die Anpassung der

Fondsbestimmungen;

• Harmonisierung der Bestimmungen mit dem Kanton.

Mindesteinlage von % Prozent des Gebäudeversicherungswertes

und für das Amortisationskonto eine solche von
mindestens 1/2 Prozent des gesamten Anlagewerts ohne
Land verlangt. Die Mittel des Erneuerungsfonds sollen in
der Regel in kurzfristigen Guthaben angelegt werden, davon

mindestens die Hälfte in festverzinslichem Vermögen.

BETRIEBSRECHNUNG (ARTIKEL 11 BIS
14) UND BILANZ (ARTIKEL 15 BIS 17) Für
die Gestaltung der Betriebsrechnung und der Bilanz macht
das Rechnungsreglement einen empfehlenden Verweis auf
den Kontenrahmen des SVW. Auf die Nennung bestimmter
Konti, wie dies im alten Reglement der Fall war, wird
verzichtet. Für die Sicherung der finanziellen Solidität wird
ausdrücklich verlangt, dass eine Ausschüttung auf das

einbezahlte Beteiligungskapital (Verzinsung der Anteilscheine)
erst nach Vornahme der festgesetzten Einlagen in den

Erneuerungsfonds, das Amortisationskonto und gegebenenfalls

den Heimfallfonds erfolgen darf.

FONDS, AMORTISATIONSKONTO (ARTIKEL

18 BIS 25) In diesem Abschnitt ist eine faktische

Deckungsgleichheit mit den Bestimmungen der revidierten

Wohnbauförderungsverordnung des Kantons angestrebt
worden. Für den Erneuerungsfonds wird eine jährliche

ERFREULICHE AKZEPTANZ Die Impulse für
die Totalrevision des Rechnungsreglementes sind von mehreren

Seiten ausgegangen, vor allem von Genossenschaftssei-

te. An den Revisionsarbeiten waren verwaltungsintern die

Finanzkontrolle und das Hochbauamt mitbeteiligt. Der
letzte Revisionsentwurf wurde dann dem SVW, dem
Verband Liberaler Baugenossenschaften und dem Kantonalen

Amt für Wohnbauförderung zur Stellungnahme zugeleitet.
Die eingegangenen Änderungs- und Ergänzungswünsche
konnten dabei, insoweit sie sich von der Sache her nicht
gegenseitig ausschlössen, weitgehend berücksichtigt werden.

In diesem Zusammenhang erwähnenswert ist auch der
erfreuliche Umstand, dass - unterstützt durch das Kantonale

Amt - die Finanzdirektion des Kantons Zürich sofort mit
einer neuen Weisung zur Einschätzung von Baugenossenschaften

nachzog und die Steuerfreigrenzen für die Einlagen
in den Erneuerungsfonds und das Amortisationskonto
entsprechend heraufsetzte.
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Wohnbauförderung in Zürich
In Zürich werden die Aufgaben der kommunalen

Wohnbauförderung hauptsächlich vom dafür

zuständigen Büro für Wohnbauförderung,

welches dem Zentralsekretariat des Finanzamtes

angegliedert ist, wahrgenommen. Sie

reichen vom Erteilen von Auskünften über die

Beratung von Gesuchstellern, das Prüfen der

Gesuche, die interne Koordination, das

Ausrichten der Beiträge bis zur Kontrolle der

Finanzen der unterstützten Institutionen und

zur Betreuung der städtischen Abgeordneten

in den Vorständen der gemeinnützigen

Wohnbauträger (Baugenossenschaften, Stiftungen

und Vereine).

An Wohnbauförderungsmitteln steht u. a. aus

der Wohnbauaktion 1990 ein Rahmenkredit

von 40 Mio. Franken zur Verfügung. Bis heute

sind daraus Unterstützungsleistungen von

29 Mio. Franken zugesichert worden,

entweder als zinslose Darlehen an private

gemeinnützige Wohnbauträger oder als

Abschreibungsbeiträge an die städtische

Liegenschaftenverwaltung und die städtische

Stiftung Wohnungsfürsorge für betagte

Einwohner. Mit den zugesicherten

Unterstützungsleistungen können die Mieten von

insgesamt 1213 neuerstellten oder

modernisierten Familien-, Alters- und Behindertenwohnungen

verbilligt werden.

Die Gesuchsteller von städtischen

Unterstützungsleistungen haben immer auch

um die Zusatzverbilligungen des Bundes und

die Unterstützungsleistungen des Kantons

nachzusuchen. Werden diese Gesuche nicht

gestellt, so entfällt jede städtische Unterstützung.

Das Büro für Wohnbauförderung hat

somit auch als Bindeglied zu den kantonalen

Wohnbauförderungsbehörden zu wirken und

insbesondere bei Unterstützungsgesuchen an

den Kanton zu bescheinigen, dass die Stadt

Zürich im Sinne der kantonalen Gesetzgebung

eine gleichwertige Unterstützungsleistung

erbringt.

Der Stadtzürcher Wohnungsbestand

nach Eigentümern
(aus Statistischem Jahrbuch der Stadt Zürich
1992)

Eigentümerart Wohnungs¬

bestand

absolut %

Natürliche Personen,

Gesellschaften und
Pensionskassen 125933 70,3

Baugenossenschaften 33466 18,7

Vereine, private Stiftungen 5129 2,9

Stadt Zürich 12270 6,9

Andere öffentliche

Eigentümer 1652 0,9

Religionsgemeinschaften 532 0,3

Im ganzen 178982 100,0

Gartenbau-
Genossenschaft
Zürich

Im Holzerhurd 56 ROH
8046 Zürich CWl
Tel. 01/371 5555 MLi

Beratung
Neuanlagen

Renovationen
Unterhalt

die guten Gärtner
DIE VERBRAUCUSABHANGIGE
Transparent für Verwaltung und
Bewohner gemäss dem
Bundesmodell.

Einsatz modernster
elektronischer
Geräte wie RAPP
KUNDO CH 2000
mit 8-Jahresbatterie,
Artwertspeicher,
geeignet auch für
Selbstablesung

SJ Gerliswilstrasse 42
6020 Emmenbrücke
Tel. 041/55 91 21

Erlenauweg 5
3110 Münsingen
Tel. 031/7212500

Hochstrasse 100
4018 Basel

Tel.061/3317744

Oerlikonerstr.38
8057 Zürich

Tel. 01/312 32 40
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